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Verordnung des Kultusministeriums  
über den Betrieb der Kindertages-

einrichtungen und Kindertagespflegestellen 
unter Pandemiebedingungen  

(Corona-Verordnung Kita – CoronaVO Kita)

Vom 3. Oktober 2021  

Auf Grund von § 21 Absatz 1 Nummer 1 der Corona-
Verordnung (CoronaVO) vom 15. September 2021 (GBl. 
S. 794) wird verordnet:

§ 1

Umfang der Betreuung

(1) An den Kindertageseinrichtungen ist ein Regelbetrieb 
nach Maßgabe dieser Verordnung gestattet. 

(2) Zwischen den in der Einrichtung tätigen sowie zu 
 anderen in der Einrichtung anwesenden volljährigen Per-
sonen wird die Einhaltung eines Mindestabstands von 
1,5 Metern empfohlen. Zu den und zwischen den in der 
Einrichtung betreuten Kindern ist kein Mindestabstand 
zu wahren. 

(3) Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen 
Maske gemäß § 3 CoronaVO besteht für das Fach- und 
Betreuungspersonal der Einrichtung nicht, solange es 
ausschließlich mit den Kindern Kontakt hat. Die Ver-
pflichtung besteht außerdem nicht für Kinder, die das 

sechste Lebensjahr vollendet haben, solange sie in der 
Einrichtung betreut werden.

(4) Der Betreuungsumfang kann hinter den betriebs-
erlaubten Zeiten zurückbleiben.

(5) Veranstaltungen in der Kindertageseinrichtung und 
der Kindertagespflege sind nach Maßgabe der Bestim-
mungen des § 10 CoronaVO sowie in den Räumlich-
keiten und auf dem Gelände der Einrichtungen unter 
Wahrung der Vorgaben dieser Verordnung zulässig. 

§ 2

Mindestpersonalschlüssel

(1) Steht die sich aus dem Mindestpersonalschlüssel der 
Kindertagesstättenverordnung in der jeweils geltenden 
Fassung ergebende Mindestpersonalanzahl pandemiebe-
dingt nicht zur Verfügung, kann diese um bis zu 20 vom 
Hundert unterschritten werden, sofern die Wahrnehmung 
der Aufsichtspflicht dennoch uneingeschränkt möglich 
ist. Wird die Mindestpersonalanzahl um mehr als 20 vom 
Hundert unterschritten, ist insoweit Ersatz durch eine ge-
eignete Erziehungs- und Betreuungsperson erforderlich.

(2) Die Unterschreitung des Mindestpersonalschlüssels 
ist dem Kommunalverband für Jugend und Soziales 
 Baden-Württemberg (KVJS) anzuzeigen. Darüber hin-
aus kann mit Zustimmung des KVJS von den Höchst-
gruppengrößen abgewichen werden. 
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§ 3

Nutzung anderer Räumlichkeiten 

Der Betrieb von Teilen der Einrichtung ist in anderen als 
den im Antrag auf Erteilung der Betriebserlaubnis genann-
ten Räumlichkeiten zulässig, sofern der Träger gegenüber 
dem KVJS erklärt, dass von den baulichen Gegebenheiten 
und der Ausstattung der Räume keine Gefährdungen für 
die Kinder ausgehen. 

§ 4

Betrieb der Kindertagespflege 

Der Betrieb der Kindertagespflegestellen ist gestattet, so-
fern die Schutzhinweise gemäß § 5 in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung umgesetzt werden. 

§ 5

Schutzhinweise 

Die gemeinsamen Schutzhinweise für die Betreuung in 
Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen während 
der Corona-Pandemie des KVJS, der Unfallkasse Baden-
Württemberg und des Landesgesundheitsamtes in ihrer je-
weils gültigen Fassung sind verbindlich umzusetzen. 

§ 6

Zutritts- und Teilnahmeverbot, Betretungsverbot

(1) Für die Kindertageseinrichtungen und Kindertages-
pflegestellen besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot 
für

1. Personen, die einer Absonderungspflicht im Zusam-
menhang mit dem Coronavirus unterliegen,

2. Personen, die sich nach einem positiven Test nach 
Maßgabe der Corona-Verordnung Absonderung einem 
PCR-Test zu unterziehen haben,

3. Personen, die typische Symptome einer Infektion mit 
dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu auftreten-
der Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, 
aufweisen,

4. Kinder, solange sie die nach § 5 Absatz 2 Satz 1 Co-
rona-Verordnung Absonderung bestehende einmalige 
Testpflicht nicht erfüllen, längstens für die Dauer von 
10 Tagen, 

5. das in den Kindertageseinrichtungen und in der Kin-
dertagespflege tätige Personal, sofern es sich nicht an 
jedem Tag der Präsenz in der Einrichtung

a) einem Schnelltest im Sinne von § 1 Nummer 3 Co-
ronaVO Absonderung oder einem PCR-Test im 
Sinne von § 1 Nummer 2 CoronaVO Absonderung 
unterzieht, der in der Einrichtung durchzuführen 
und von einer weiteren volljährigen Person zu 
überwachen ist oder

b) einen Testnachweis im Sinne des § 5 Absatz 4 
Nummer 3 CoronaVO vorlegt, dessen zugrunde-
liegende Testung im Falle eines Antigen-Schnell-
tests maximal 24 Stunden, im Falle eines PCR-
Tests maximal 48 Stunden zurückliegen darf, sowie

6. Personen, die nicht in den Einrichtungen betreut wer-
den und nicht zum Personal im Sinne der Nummer 5 
gehören und die weder einen Testnachweis im Sinne 
von § 5 Absatz 4 CoronaVO noch einen Impf- oder 
Genesenennachweis im Sinne von § 4 Absatz 2 Coro-
naVO vorlegen, wobei die dem Testnachweis zugrun-
deliegende Testung im Falle eines Antigen-Schnell-
tests maximal 24 Stunden, im Falle eines PCR-Tests 
maximal 48 Stunden zurückliegen darf.

(2) Für die von einer Tagespflegeperson in einem priva-
ten Haushalt oder in deren Geschäftsräumen ausgeübte 
Kindertagespflege gilt Absatz 1 Nummer 5 mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle des Zutrittsverbots die Unter-
sagung der Ausübung der Kindertagespflege tritt; die 
Testung ist nicht von einer weiteren volljährigen Person 
zu überwachen, sofern die Kindertagespflege nicht im 
Zusammenschluss mehrerer Kindertagespflegepersonen 
ausgeübt wird.

(3) Das Zutritts- und Teilnahmeverbot nach Absatz 1 
Nummer 5 und 6 besteht nicht 

1. für Personen, an denen ein COVID-19-Test aufgrund 
einer Behinderung nicht durchgeführt werden kann, 
sofern die vorliegende Behinderung und die Undurch-
führbarkeit durch eine ärztliche Bescheinigung glaub-
haft gemacht werden,

2. für immunisierte Personen im Sinne des § 4 Absatz 1 
CoronaVO,

3. für das kurzfristige Betreten, das für den Betrieb der 
Einrichtung erforderlich ist, zum Beispiel durch 
Dienstleister, oder soweit der Zutritt außerhalb der 
 Betriebszeiten, zum Beispiel durch das Reinigungs-
personal, erfolgt und

4. für das kurzfristige Betreten des Geländes der Einrich-
tung und der Einrichtung selbst, soweit dieses für die 
Wahrnehmung des Personensorgerechts zwingend er-
forderlich ist. 

Satz 1 gilt für die Untersagung gemäß Absatz 2 entspre-
chend.

(4) Kinder, denen die Teilnahme am Betrieb durch die 
Einrichtung oder Tagespflegestelle noch nicht wieder ge-
stattet wurde, unterliegen einem Betretungsverbot. Die 
Erziehungsberechtigten haben für die Beachtung der Be-
tretungsverbote zu sorgen.

§ 7

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Corona-Verordnung Kita vom 
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27. August 2021 (GBl. S. 782), die zuletzt durch Verord-
nung vom 12. September 2021 (GBl. S. 812) geändert 
worden ist, außer Kraft. 

stuttgart, den 3. Oktober 2021 Schopper

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 3. Oktober 2021 
durch öffentliche Bekanntmachung des Kultusministe-
riums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungs-
gesetzes und trat damit gemäß § 7 der Verordnung am  
4. Oktober 2021 in Kraft. 


